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1645. Bekanntmachung

Tagesordnung auf der 19. Sitzung der Gemeindevertretung

hiermit lade ich Sie zur  19. Sitzung der Gemeindevertretung recht herzlich ein. 
Sie findet am Donnerstag, dem 

2. März 2017,
um 18:30 Uhr 

im Haus des Gastes, Heinrich-Heine-Straße 7 statt.

Tagesordnung

-öffentlicher Teil-

1. Eröffnung der Sitzung 
1.1 Feststellen der form- und fristgerechten Ladung
1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
2.   Feststellung der Tagesordnung

3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2016 - öffentlicher Teil

4. Informationen der Vorsitzenden 

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Anfragen der Gemeindevertreter

7. Einwohnerfragestunde

8. Beschlussvorschlag zur Satzung  über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemein-
 de Ostseebad Binz  (Kurabgabensatzung) einschließlich  der dazugehörigen 
 Kalkulation

9. Beschlussvorschlag  zur 2. Änderungssatzung zur Satzung  über die Erhebung von 
 Gebühren  für die Benutzung der Seebrücke  der Gemeinde Ostseebad Binz 
 (Seebrückengebührensatzung - SGS) einschließlich der dazugehörigen Kalkulation
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10.  Beschlussvorschlag zur 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer
 Fremdenverkehrsabgabe der Gemeinde Ostseebad Binz einschließlich der dazuge-
 hörigen Kalkulation
 
11. Beschlussvorschlag zum Duckstein-Festival  zwischen  der Gemeinde Ostseebad 
 Binz und der BWP Festival- und Event GmbH für 2017 ff.

12. Beschlussvorschlag zur Neugestaltung der Beleuchtung der Seebrücke  

13. Beschlussvorschlag zum Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Prora III“ der 
 Gemeinde Ostseebad Binz
 Hier: Abwägungsbeschluss

14. Beschlussvorschlag zum Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Prora III“ der 
 Gemeinde Ostseebad Binz
 Hier: Satzungsbeschluss

15. Beschlussvorschlag  zur   1.  Ergänzung   des  Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbe-
 gebiet Prora III“ der Gemeinde  Ostseebad Binz  (Poststraße)  
 Hier: Aufstellungsbeschluss

16. Beschlussvorschlag zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Binz 
  Hier: Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bereich 
 Bebauungsplan Nr. 36  „Gewerbegebiet Prora III“ - Poststraße 

17. Beschlussvorschlag zur Aufhebung  des Beschlusses 257-18-2016 vom 15.12.2016 
 Hier: Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH 2015

18. Beschlussvorschlag zur Feststellung  des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und 
 des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 der Wohnungsverwaltung Binz 
 GmbH  

19 Beschlussvorschlag zur Erhöhung  des Limits für die Kreditkarte des Bürgermeisters 

20.  Beschlussvorschlag zur 2. Änderungssatzung  zur Hauptsatzung der Gemeinde 
 Ostseebad Binz

21. Beschlussvorschlag Jahresurlaub – und Sonderurlaubsgenehmigung 2017 für den 
 Bürgermeister, Herrn Karsten Schneider
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22. Beschlussvorschlag  über den Beitritt zum Zweckverband 
 „Elektronische Verwaltung“

23. Beschlussvorschlag  zur Genehmigung  einer überplanmäßigen Auszahlung zum 
 Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2017 für die Maßnahme 
 „Parkplatz Klünderberg“ 

24. Beschlussvorschlag  zur Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung zum 
 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 für die Maßnahme „Parkplatz auf dem 
 Gelände der ehemaligen Hauptschule in Prora“ 

25. Beschlussvorschlag zur Sanierung der Freifläche an der Regionalen Schule / Turnhalle 

26.  Beschlussvorschlag zur Sanierung der Laufbahn im Stadion 

-nichtöffentlicher Teil-

27.  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2016 - nichtöffentlicher Teil 

28.  Beschlussvorschlag zur Genehmigung des Beschlusses des Hauptausschusses
 Nr.  237-18-2017 vom 30.1.2017 - Vergabe von Bauleistungen  ehemalige 
 Hauptschule  Prora  
 Hier: Abriss, Entsorgung, Vorbereitung der Grundfläche  

29. Beschlussvorschlag  zum Verkauf  eines Grundstückes  in der Gemarkung  Binz

30. Informationen und Mitteilungen des Bürgermeisters und der Abgeordneten 

gez. Heike Reetz
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
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1646. Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zum
Bebauungsplan Nr. 31 „Parken am Klünderberg“

der Gemeinde Ostseebad Binz

Die Gemeindevertretung Binz hat in ihrer Sitzung am 19.2.2016 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 31 „Parken am Klünderberg“ Gemeinde Ostseebad Binz beschlos-
sen.

Das Plangebiet umfasst die am Klünderberg gelegenen Flurstücke 96 bis 100 der Flur 
7 sowie Flurstück 8/3 der Flur 1, alle Gemarkung Jagdschloss mit einer Gesamtfläche 
von ca. 1,4 ha. 

Das Plangebiet wird begrenzt durch: 
- die Straße Klünderberg im Westen 
- den bereits bestehenden Wanderparkplatz im Süden und 
- einer Waldfläche im Norden und Osten. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und die Geräuschimmissionsprog-
nose , erstellt durch das Ingenieuerbüro Arkustik und Bauphysik, Kosegartenweg 11a, 
18435 Stralsund, die Baugrunduntersuchung, erstellt durch das Ingenieuerbüro Weiße, 
Kaiseritz 6, 18528 Bergen auf Rügen, sowie die der Gemeinde vorliegenden umwelt-
relevanten Stellungnahmen der Landesforst M-V und des Biosphärenreservates Südost-
Rügen  liegen nach § 3 Abs.2  BauGB vom 

08.03.2017 – 07.04.2013

in der Gemeindeverwaltung Binz ,18609 Ostseebad Binz , Jasmunder Straße 11, Zim-
mer 111, während der Dienststunden öffentlich aus. 

Es wird Gelegenheit zur Erörterung der Planung gegeben. Während o.g. Zeit können 
von jedermann Anregungen zum Entwurf schriftlich oder während der angegebenen 
Dienststunden zur Niederschrift gebracht werden.

Die Dienststunden sind:

Montag, Mittwoch, Donnerstag  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag   08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag    08.00 - 12.00 Uhr
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Folgender Inhalt wurde in den zusammen mit dem Entwurf der Planung ausliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen, die der Begründung als Kopie beigefügt sind, an-
gesprochen:

1. Stellungnahme der Landesforst M -V zu Belangen des Waldes, 
2. Biosphärenreservates Südost-Rügen zu Belangen der Natura 2000-Gebiete

Weiterhin wird darauf verwiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
werden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Binz, den 28.02.2017

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister

Lageübersicht Geltungsbereich: Seite 8
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Lageübersicht Geltungsbereich: 
Bebauungsplan Nr. 31 „Parken am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad Binz
Lageübersicht Geltungsbereich: 
Bebauungsplan Nr. 31 „Parken am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad Binz
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Ostseebad Binz hat zum 01.05.2017 die Stelle eines

Außendienstmitarbeiters/ einer Außendienstmitarbeiterin zu besetzen.

Die Stelle ist bis zum 31.10.2017 befristet und umfasst eine durchschnittliche Arbeits-
zeit von 30 Wochenstunden.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Feststellung ordnungswidriger Tatbestände im ruhenden Verkehr
- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen
- Außenkontrollen für andere Fachbereiche
- Überwachung des Ortsrechtes
- sonstige anfallende Tätigkeiten

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden ein Berufsabschluss, Flexibilität, hohe 
Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie das Vorhandensein der Führerscheinklasse B 
erwartet. Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit besitzen, höflich, dennoch bestimmt 
und überzeugend aufzutreten.

Wünschenswert sind Kenntnisse von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, des Orts-
rechtes und Berufserfahrungen in dem benannten Aufgabengebiet.

Mit der Stelle verbunden ist eine flexible Arbeitszeit. Es sind regelmäßig Dienstzeiten an 
den Wochenenden, Feiertagen und in den Abendstunden zu leisten.

Wir bieten für diesen anspruchsvollen und interessanten Arbeitsplatz eine tarifgerechte 
Eingruppierung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Bei Nachfragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Frau Michalski (Tel.- Nr. 374 
33).

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Bewerbungen mit aussagekräftigen, vollständigen Unterlagen werden bis zum 
14.03.2017 an die Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Der Bürgermeister, Jasmun-
der Str. 11, 18609 Ostseebad Binz erbeten oder per E-Mail an zentraledienste@gemein-
de-binz.de.
Auf den Versand von Eingangsbestätigungen wird verzichtet.
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Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur gegen die Einsendung eines
ausreichend frankierten Rückumschlages oder können persönlich bis 8 Wochen nach
dem Ende des Besetzungstermins in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz,
Zimmer 211/212 abgeholt werden. Danach erfolgt die Vernichtung.

Ostseebad Binz, den 21.2.2017

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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Information

Der Landrat ist wieder im Dienst und möchte als erstes das Brennverbot für 
pflanzliche Abfälle im Landkreis klarstellen:
Der Landkreis hat keine Rechtsnorm erlassen, die das Abbrennen von Pflanzenabfällen 
regelt. Mein Fachdienst Umwelt hat lediglich auf eine Verordnung des Landes verwie-
sen, dies aber leider missverständlich. Und so kam es zu heftigen Reaktionen in der 
Presse und zu sehr vielen Anrufen und Schreiben an die Kreisverwaltung.
Die meisten Wortmeldungen richten sich gegen ein Verbot - viele sind aber auch voller 
Zustimmung. Wenn wir in den Monaten März und Oktober in unserem Landkreis unter-
wegs sind spüren wir doch alle selbst, wie der oft dichter Qualm durch das Verbrennen 
von Gartenabfällen unsere saubere Luft verschmutzt.
Das Verbrennen von Pflanzenabfällen sollte mit Einführung der Biotonne die große Aus-
nahme in Vorpommern-Rügen sein. Denn Fakt ist: Verbrannt werden darf per Gesetzt 
grundsätzlich nicht, wo ein Verrotten durch Liegenlassen, ein Einbringen in den Boden 
oder ein Kompostieren mit anschließender Kompostverwertung möglich ist. Das gilt seit 
vielen Jahren.
Die Möglichkeit des Verbrennens dieser Abfälle (in Ausnahmefällen) regelt die „Landes-
verordnung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallentsorgungs-
anlagen“. Darin heißt es, dass ein Verbrennen von Gartenabfälle im März und Oktober 
werktags für zwei Stunden in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr zulässig sei, wenn die 
Nutzung von Entsorgungssystemen (z.B. Wertstoffhöfe oder Biotonne) nicht möglich 
oder nicht zumutbar wäre. Entsorgungssystemen wie Wertstoffhöfe oder Biotonnen 
sind seit 2016 flächendeckend im Landkreis nutzbar.
Ob die Nutzung dieser Systeme tatsächlich möglich und zumutbar ist lässt allerdings 
Auslegungs- und Ermessensspielraum zu. Und da kann es im ländlichen Raum schon 
zu anderen Ergebnissen kommen als in den Städten. Ein guter Weg wäre, wenn Städte 
und Gemeinden in diesen Fragen von ihrem Satzungsrecht Gebrauch machen würden.
Beim Entscheiden über die oben genannte Zumutbarkeit setze ich auf eine hohe Eigen-
verantwortlichkeit unserer Bürgerinnen und Bürger. Niemand muss, wie leider in unse-
rer ersten Meldung falsch dargestellt, eine Genehmigung für das Abbrennen von Gar-
tenabfällen beim Landkreis einholen. Die in den letzten Tagen bei uns eingegangenen 
Anträge werden mit entsprechenden Hinweisen zurück an die Antragsteller geschickt. 
Unter www.lk-vr.de/Kreisportrait/Umwelt-und-Natur finden Sie weitere Hinweise zum 
Umgang mit pflanzlichen Abfällen und was beim Verbrennen dieser Abfälle zu beach-
ten ist. Ein Gutes sollte die Diskussion der vergangenen Tage haben: Unser Bewusstsein 
für eine umweltfreundliche Beseitigung von Pflanzenabfällen wurde weiter geschärft.“

gez. Ralf Drescher
Landrat
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Gemeindevertretersitzung Sommerfest der Gemeinde Binz Ferien
Sprechstunde  der Vorsitzenden der GV          TdoT Tag der offenen Tür Feiertage
Hauptausschuss Finanzausschuss    EWB Einwohnerversammlung Binz

Brückentag Sozialausschuss    EWP Einwohnerversammlung Prora Stand: 05.01.2017
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Information

Schiedsstelle der Gemeinde Ostseebad Binz

Wenn Ihnen die Hecke  des Nachbarn die Sicht nimmt, der 
Hund ins Bein gezwickt hat, oder die Benutzung von Rasen-
mäher oder Kettensäge Ihre Ruhezeit stört, dann beschreiten 
Sie nicht gleich den Rechtsweg!

Viele Konflike des Alltages lassen sich mit beiderseitigem guten Willen ohne kostspielige  
Verhandlung klären. Dabei ist es wichtig, miteinander zu reden.
Wenn es damit auf Anhieb nicht so klappt, kann Ihnen die Schiedsstelle unserer Ge-
meinde bei der Vermittlung weiterhelfen.

Schiedsperson Klaus-Jürgen Melichar  18609 Ostseebad Binz
        Dünenstraße  28 C
        Tel.:   (038393) 147126,

stellv. Schiedsperson Dr. Helmut Voltz   18609 Ostseebad Binz
        Dünenstraße  33 C
        Tel.:   (038393) 666311.

Die Schiedspersonen sind vom Direktor des Amtsgerichtes Bergen auf Rügen bestätigt 
worden.

Sprechstunden der Schiedsstelle finden statt:

    jeden 1. Dienstag im Monat,
    von 16:00 Uhr - 16:45 Uhr,

Die Schiedsstelle befindet sich in der Gemeindeverwaltung, Jasmunder Straße 
11, Zimmer 210 (2. Etage) 
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Rügen von seiner leckersten Seite

LESUNG ZUM FRAUENTAG
mit der Stralsunder Kochbuch-Autorin 

Katrin �o�mann

8. MÄRZ,  15:00 UHR  IM  CARLSSON�S  LITERATURCAFÉ  RÜGEN  

EINTRITT: KOSTENFREI

         organisiert von der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 
der Gemeinde Ostseebad Binz
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Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie 
Ehejubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag

02.03. Rudolf Scheunemann 70

11.03. Renate Feller 80

18.03. Jürgen Kunkel 75

18.03. Klaus Schurig 75

21.03. Renate Wessel 70

21.03. Christel Wiehler 75

22.03. Ingeborg Reinhardt 85

25.03. Helga Weinhold 80

26.03. Helga Hofmann 80

30.03. Gertrud Müller 75

30.03. Wolfgang Schütt 70

Altersjubiläen aus Binz und Prora 
im März 2017


